
 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 20) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürger-
meister 

Seite 1/1 

BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 11/0329 

701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung Datum: 25.08.2011 

Bearb.:  Frau Monika Bartelt Tel.: 727 öffentlich 

Az.:  701/Frau Bartelt -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin 
 

Umweltausschuss 21.09.2011 
 
 
 

Bestattungswesen 
hier: Gebührenbedarfsrechnung 2012 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Friedhofsgebühren bleiben 2012 stabil. Eine Nachtragssatzung zur Gebührensatzung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Friedhofsgebühren bleiben damit in allen Positionen seit 2007 unverändert. 
 
Wesentliche Veränderungen in den Einzelkonten bzw. bei den Bestattungsfällen gegenüber 
dem Jahr 2011 sind derzeit nicht erkennbar. 
 
Anpassungen bei den Gebühren bzw. Entgelten sind nach der Sachlage nicht erforderlich, 
das Betriebsamt empfiehlt daher, die Friedhofsgebühren gegenüber 2011 unverändert zu 
belassen. 
 
Der Deckungsgrad wird nach derzeitiger Abschätzung ca. 80 % betragen; dieser kann natür-
lich nur dann erreicht werden, wenn die der Kalkulation zugrunde liegenden Werte und Ein-
heiten in 2012 auch in vergleichbarer Höhe eintreffen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
Gebührenbedarfsberechnung 2012 
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